
Bekanntmachung

Nachstehend mache ich den Regionalplan Südhessen 2000 sowie die erneute Genehmigung
der Landesregierung vom 23. August 2004 gemäß § 25 Abs. 2 des Hessischen
Landesplanungsgesetzes vom 6. September 2002 (GVBl. I S. 548) in Verbindung mit § 8 Abs. 6
des Hessischen Landesplanungsgesetzes vom 29. November 1994 (GVBl. I S. 707), geändert
durch Gesetz vom 19. Dezember 2000 (GVBl. I S. 542), bekannt. Der Regionalplan Südhessen
2000  besteht aus dem Plantext und der beiliegenden Plankarte im Maßstab 1 : 100.000 mit dem
Titel "Regionalplan Südhessen 2000, beschlossen durch die Regionalversammlung Südhessen
am 10. Dezember 1999, neu genehmigt durch die Hessische Landesregierung", die drei
Teilkarten (Teilkarte 1, Teilkarte 2 - Regionalplan 2000 - neu genehmigt durch die Hessische
Landesregierung und Teilkarte 3 - Regionalplan 2000 - neu genehmigt durch die Hessische
Landesregierung) umfasst.

Darmstadt, 1. September 2004 Regierungspräsidium Darmstadt
gez. Dieke
Regierungspräsident

Genehmigung des Regionalplans Südhessen

Die Landesregierung hat am 23. August 2004 den folgenden Beschluss gefasst:

„Die Genehmigung des Regionalplanes Südhessen 2000 vom 14. November 2000
(Bekanntmachung vom 22. Dezember 2000, (StAnz. 2001 S. 614) wird aufgehoben. Der Regio-
nalplan Südhessen 2000 wird nach § 25 Abs. 2 des Hessischen Landesplanungsgesetzes vom
6. September 2002 (GVBl. I S. 548) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Hessischen Landespla-
nungsgesetzes vom 29. November 1994 (GVBl. I S. 707), geändert durch Gesetz vom 19.
Dezember 2000 (GVBl. I S. 542), in der beigefügten Fassung, bestehend aus Plantext und
Karten, neu genehmigt.

Der genehmigte Regionalplan Südhessen 2000 begründet keine finanziellen Ansprüche gegen
das Land oder Dritte. Sofern der Vollzug dieses Planes Entschädigungsansprüche gegen das
Land Hessen verursachen würde, bedürfen entsprechende Maßnahmen der Genehmigung der
Landesregierung.

Der Regionale Raumordnungsplan Südhessen (RROPS), beschlossen durch die Regionale
Planungsversammlung beim Regierungspräsidenten in Darmstadt am 10. Juni 1994, festgestellt
durch die Hessische Landesregierung am 9. März 1995, bekannt gemacht vom Hessischen
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung mit Erlass vom 26. April 1995 (StAnz.
S. 1877), wird aufgehoben.“
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Hinweise:

Die Ziele der Raumordnung sind im Text durch Fettdruck (kursiv) gekennzeichnet.
Die Darstellungen der Textkarte 2 sind Ziele der Raumordnung.
Die Darstellungen der Textkarte 1 sind nachrichtliche Übernahmen.
Die Textkarte 3 hat erläuternden Charakter.
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